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Rückmeldung zum 1.Erlass: Fragebogen zur Vernehmlassung Abgabe auf der Fahrleistung 
von Elektrofahrzeugen oder Steuer auf dem Ladestrom für Elektrofahrzeuge

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme1

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang

Erlass Nr.  Detaillierte Stellungnahme1

Titel 1. Allgemeine Einschätzungen

Akzeptanz Keine Angabe

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
1.1 Befürworten Sie grundsätzlich die Einführung einer Abgabe bzw. Steuer 
auf Elektrofahrzeuge?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Der VAS begrüsst die Einführung einer Strassverkehrssteuer für E-
Fahrzeuge. Damit kann sichergestellt werden, dass diese Fahrzeugtypen 
ebenfalls einen verursachergerechten Beitrag an die Investitions- und 
Betriebskosten die Strasseninfrastruktur der Schweiz leisten.

Anhang

Titel
1.2 Befürworten Sie die Variante «Fahrleistung» gegenüber der Variante 
«Ladestrom»?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung
Der VAS kann nur eine Variante "Fahrleistung" unterstützen. Sie ist 
volkswirtschaftlich günstiger, weil sie auf der Basis von bewährter, günstiger 
Technologie mit einfachen Prozessen funktioniert.

Anhang
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Titel
1.3 Befürworten Sie die Variante «Ladestrom» gegenüber der Variante 
«Fahrleistung»?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung

Der VAS lehnt eine Variant, welche auf der Besteuerung des Ladestroms 
basiert, klar ab.

Die Verteilnetzbetreiber werden heute schon sehr stark eingebunden, um 
die steigenden administrativen Anforderung für die Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 und deren Auswirkung auf die Elektrizitätswirtschaft 
zu bewältigen. Eine zusätzliche Aufgabe für Erhebung von Fahrzeugsteuern 
lässt sich weder fachlich begründen noch effizient umsetzen.

Die Erhebung der Steuer an der Ladeeinrichtung kann durch die Nutzung 
einer Steckdose sehr einfach und mit dem Einsatz eines Kabels mit 
Lademanagement auch technisch sicher umgangen werden. Zum Laden 
eines Elektrofahrzeugs ist daher grundsätzlich keine Ladeeinrichtung 
notwendig. 

Mit gutem Grund wurde eine auf dem Ladestrom basierende 
Strassenfinanzierung noch nirgends in Europa umgesetzt. Warum die 
einfachere Variante "Stromverbrauch im Fahrzeug" nicht näher geprüft wird, 
ist unverständlich. Damit wären die Netzbetreiber nicht mit zusätzlichem 
Aufwand und Kontrollpflichten belastet.

Im Weiteren verweisen wir auf die detaillierte Stellungnahme des Verbands 
Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE).

Anhang

Titel

1.4 Befürworten Sie das Äquivalenzprinzip zur Festlegung der Höhe der 
Abgabe bzw. der Steuer, d.h. das Ziel einer Gleichbehandlung der 
verschiedenen Antriebsarten (Benzin/Diesel vs. elektrisch) (Ziff. 2.1.3.1 und 
6.1.3.1 im erläuternden Bericht)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
1.5 Würden Sie anstelle der beiden vorgeschlagenen Varianten 
(«Fahrleistung» und «Ladestrom») eine pauschale Abgabe für alle 
Elektrofahrzeuge bevorzugen?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
1.6 Sind Sie mit dem vorgesehenen Einführungszeitpunkt 2030 für die 
Erhebung einer Abgabe bzw. einer Steuer auf Elektrofahrzeuge 
einverstanden?

Akzeptanz Keine Angabe

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel

1.7 Befürworten Sie die vorgeschlagene Anpassung der Bundesverfassung, 
wonach die Einnahmen aus der Abgabe bzw. der Steuer auf 
Elektrofahrzeuge analog zu den Einnahmen aus den Mineralölsteuern 
verwendet werden sollen (Ziff. 3.1 und 7.1)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2. Variante «Fahrleistung» (Bundesgesetz über eine Abgabe auf der 
Fahrleistung von Elektrofahrzeugen, EFAG)

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel 2.1 Halten Sie die Variante «Fahrleistung» für grundsätzlich umsetzbar?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.2 Befürworten Sie die Tarifdifferenzierung nach Fahrzeugarten (Ziff. 
2.1.3.1 / Art. 8 Abs. 2 und Anh. 2, Ziff. 1 EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.3 Befürworten Sie das Tarifmodell, welches das zulässige Gesamtgewicht 
des Fahrzeugs berücksichtigt (Ziff. 2.1.3.1 / Anh. 2, Ziff. 1 EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.4 Befürworten Sie, dass für Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge der Tarif 50 Prozent 
des Tarifs für batterieelektrische Fahrzeuge beträgt (Ziff. 2.1.3.2 / Anh. 2, 
Ziff. 1.2 EFAG)?

Akzeptanz Keine Angabe

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel
2.5 Befürworten Sie die Einführung einer pauschalen Abgabe für die 
Abgabekategorien «Motorräder» und «Motorfahrräder» (Ziff. 2.1.3.56 / Art. 9 
und Anh. 2, Ziff. 2.1 EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.6 Befürworten Sie, dass auch ausländische Elektrofahrzeuge der Abgabe 
unterliegen (Ziff. 2.1.4 / Art. 7 EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel

2.7 Befürworten Sie, dass Halter von im Ausland immatrikulierten 
Fahrzeugen der Abgabekategorien «Personenwagen» und «leichte 
Nutzfahrzeuge» zwischen einer pauschalen Abgabe und einer 
fahrleistungsabhängigen Erhebung wählen können (Ziff. 2.1.4, 2.1.6.8 / Art. 
9 Abs. 2 EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.8 Befürworten Sie, dass Non-Road-Fahrzeuge von der Abgabe befreit 
werden (Ziff. 2.1.2 / Art. 5 Abs. 1 Bst. a EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.9 Befürworten Sie eine Anpassung der Abgabentarife, damit auch die 
Mehrwertsteuer berücksichtigt wird, die heute auf den Mineralölsteuern 
erhoben wird (Ziff. 2.1.5)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel
2.10 Befürworten Sie, dass Abgabepflichtige zwischen Selbstdeklaration 
und einem zugelassenen Anbieter wählen können (Ziff. 2.1.6.3, Bst. a / Art. 
13 Abs. 1 und Abs. 4 EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.11 Befürworten Sie die vorgeschlagene Lösung zur Umsetzung der 
Erhebung über einen zugelassenen Anbieter (Ziff. 2.1.6.3, Bst. a / Art. 13 
Abs. 1 Bst. a EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
2.12 Befürworten Sie die vorgeschlagene Lösung zur Umsetzung der 
Erhebung über eine Selbstdeklaration (Ziff. 2.1.6.3, Bst. a / Art. 13 Abs. 1 
Bst. b EFAG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel

2.13 Würden Sie es bevorzugen, die Abgabeerhebung für inländische 
Fahrzeuge der Abgabekategorien «Personenwagen» und «leichte 
Nutzfahrzeuge» ausschliesslich mit der Selbstdeklaration vorzusehen, auch 
wenn damit die im Ausland gefahrenen Kilometer ebenfalls erfasst würden?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
3. Variante «Ladestrom» (Bundesgesetz über eine Steuer auf dem 
Ladestrom für Elektrofahrzeuge, EFzStG)

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel 3.1 Halten Sie die Variante «Ladestrom» für grundsätzlich umsetzbar?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel
3.2 Sind Sie mit dem Vorschlag einer Übergangslösung ab dem Jahr 2030 
bis zur Einführung der Ladestromsteuer im Jahr 2035 einverstanden (Ziff. 
6.4 / Art. 37 EFzStG)?

Akzeptanz Keine Angabe

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
3.3 Befürworten Sie die Anwendung einer pauschalen Steuer als 
Übergangslösung für die Jahre 2030–2034 (Ziff. 6.1.3.4 und 6.4 / Art. 37 
EFzStG)?

Akzeptanz Keine Angabe

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
3.4 Befürworten Sie, dass ausländische Fahrzeuge während der 
Übergangsphase 2030–2034 nicht der pauschalen Steuer unterliegen (Ziff. 
6.1.3.4)?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
3.5 Befürworten Sie, dass schwere Nutzfahrzeuge (über 3,5 Tonnen 
Gesamtgewicht) während der Übergangsphase 2030–2034 nicht 
steuerpflichtig sind (Ziff. 6.1.3.4 und 6.4 / Art. 37 EFzStG)?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
3.6 Sind Sie einverstanden mit dem Vorschlag einer generellen pauschalen 
Steuer für «Kleinfahrzeuge» (Ziff. 6.1.2 / Art. 5 EFzStG)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang

Titel
3.7 Befürworten Sie das Verbot des Ladens an nicht registrierten 
Ladeeinrichtungen, z.B. an Haushalts- oder Industriesteckdosen (Ziff. 
6.2.4.2 / Art. 18 EFzStG)?

Akzeptanz NEIN

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung --

Anhang
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Titel
3.8 Befürworten Sie den Verzicht auf ein Kontrollsystem zur Vermeidung 
von Steuerumgehungen über nicht registrierte Ladeeinrichtungen (Ziff. 
6.2.4.7)?

Akzeptanz JA

Anpassungen / Gegenvorschlag --

Begründung
Womit aber auch klar ist, dass die Steuer sehr einfach umgangen werden 
kann. Deshalb ist auf diese Variante zu verzichten.

Anhang
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Rückmeldung zum 2.Erlass: Bundesbeschluss über die Verwendung der Abgabe auf der 
Fahrleistung von Elektrofahrzeugen

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme2

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Verzicht auf Stellungnahme

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 3.Erlass: Bundesgesetz über eine Abgabe auf der Fahrleistung von 
Elektrofahrzeugen (E-Fahrzeug-Abgabegesetz, EFAG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme3

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Eher Zustimmung

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 4.Erlass: Bundesbeschluss über die Verwendung der Steuer auf dem 
Ladestrom für Elektrofahrzeuge

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme4

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang
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Rückmeldung zum 5.Erlass: Bundesgesetz über eine Steuer auf dem Ladestrom für 
Elektrofahrzeuge (E-Fahrzeug-Steuergesetz, EFzStG)

Erlass Nr.  Generelle Stellungnahme5

Rückmeldung zur Gesamtvorlage Keine Rückmeldung

Begründung --

Anhang
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